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kerung Sachen wegnimmt, Vermögenswerte 
oder Kulturgüter plündert oder zerstört 
oder in anderer Weise Gewalt anwendet, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem 
Jahr bestraft.

§ 278
Schändung Gefallener und Mißbrauch 

der Lage Verwundeter

Wer während oder nach Kampfhand
lungen Toten, Verwundeten oder Kranken 
unberechtigt Sachen ab- oder wegnimmt, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem 
Jahr bestraft.

§ 279
Anwendung verbotener Kampfmittel

Wer im Falle bewaffneter Auseinander
setzungen die Anwendung eines völker
rechtlich verbotenen Kampfmittels anordnet 
oder wer solche Mittel anwendet, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu acht 
Jahren bestraft.

§ 280 
Verletzung 

der Rechte der Kriegsgefangenen

Wer die völkerrechtlichen oder ihnen 
entsprechenden gesetzlichen oder militäri
schen Bestimmungen über die Behandlung 
der Kriegsgefangenen verletzt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung bestraft.

§ 281
Verletzung des Zeichens des 

Roten Kreuzes

Wer das Zeichen des Roten Kreuzes 
oder ihm gleichgestellte Zeichen mißachtet, 
diese unberechtigt benutzt oder die Schutz
rechte des Sanitätspersonals verletzt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

§ 282
Verletzung der Rechte der Parlamentäre

Wer die völkerrechtlich anerkannten 
Schutzrechte der Parlamentäre und des Be
gleitpersonals verletzt, wird mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Verur
teilung auf Bewährung bestraft.

§ 283
Schwere und besonders schwere Fälle

(1) Militärstraftaten nach den §§ 279 
bis 282 können in schweren Fällen mit Frei
heitsstrafe nicht unter einem Jahr 'bestraft 
werden.

(2) Militärstraftaten nach § 254 Absatz 4, 
§ 256 Absatz 4, § 257 Absatz 3, § 259 Ab
satz 4, §§ 260, 267 Absatz 3, § 276 Absatz 3, 
§§ 277 und 278 können in besonders schwe
ren Fällen mit lebenslänglicher Freiheits
strafe oder mit Todesstrafe 'bestraft wer
den.


